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WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
STEUER-u. UNTERNEHMENSBERATUNG





Kurzinformation 
zur laufenden Buchhaltung

Stand 06/2003
Die wichtigsten Abgaben und deren Fälligkeit:
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Abkürzung

Fälligkeit

Umsatzsteuer monatlich

U

am 15. des zweitfolgenden Monats

Umsatzsteuer vierteljährlich

U

am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

Lohnsteuer

L

am 15. des Folgemonats

Dienstgeberbeitrag

DB

am 15. des zweitfolgenden Monats

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag

DZ

am 15. des zweitfolgenden Monats

Kommunalsteuer

KommSt

am 15. des Folgemonats

Straßenbenützungsabgabe

SA

am 15. des zweitfolgenden Monats

Kraftfahrzeugsteuer vierteljährlich

KR

am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

Normverbrauchsabgabe

N

am 15. des zweitfolgenden Monats

Werbeabgabe

WA

am 15. des zweitfolgenden Monats

Kammerumlage vierteljährlich

KU

am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

Gebietskrankenkasse

am 15. des Folgemonats

USt Sonder VZ bei monatl. UVA

US

am 15. Dezember

USt Sonder VZ bei viertelj.  UVA

US

am 15. November

Einkommensteuer-Vorauszahlung

E

am 15.2.,15.5.,15.8.,15.11.

Körperschaftsteuer-Vorauszahlung

K

am 15.2.,15.5.,15.8.,15.11.

Abgaben


Welche Unterlagen müssen zum Steuerberater?

· Kassabuch samt Belegen

· Bankauszüge samt Belegen

· Wareneingangsbuch

· Eingangsrechnungen

· Ausgangsrechnungen

· sonstige Belege (Eigenbelege, Umbuchungen)

· Preislisten für Nachberechnungen
Wann bringe/schicke ich die Unterlagen zum Steuerberater

In der Regel ist die Buchhaltung bis zum 15.des zweitfolgenden Monats fertigzustellen. In Ausnahmefällen (nicht rechtzeitige Einzahlung der USt-Sonder-VZ) kann es der 15. des Folgemonats sein).

Es gibt meist Belege, die erst nach Ablauf des Folgemonats einlangen. Daher ist es ratsam, daß Sie die Unterlagen nach dem 15. des Folgemonats bringen. Vereinbaren Sie mit unseren Mitarbeitern einen Termin zum Übergeben der Unterlagen, damit diese Ihre Unterlagen sofort bearbeiten können und somit gewährleistet ist, dass Ihre Steuern und Abgaben termingerecht zur Einzahlung gelangen können. Sie erhalten die Unterlagen so bald als möglich zurück.

Wir schicken Ihnen Ihre Unterlagen samt den Auswertungen einige Tage später zurück.

Wir stellen Ihnen geeignete Trennblätter und Spezialkartons zur Verfügung.

Was geschieht mit meiner Buchhaltung beim Steuerberater?

· Die verschiedenen Belegkreise (Kassa, Bank, ER, AR) werden kontiert und verbucht (doppelte BH)

· Die Belege werden bei Einnahmen/Ausgabenrechnern per EDV oder in Spesen/Wareneingangsbüchern händisch erfaßt

· Die Umsatzsteuerverprobung wird durchgeführt.

· Die Offene Posten Liste wird bei Bedarf betreut.

Welche Auswertungen erhalte ich?

· Kurzfristige Erfolgsrechnung des jeweiligen Monats im Vergleich zum Vorjahr und zum gesamten bisherigen Jahr samt Abweichungen.

· Offene Posten Liste

· Saldenliste

· Umsatzsteuervoranmeldung

· Zusammenfassende Meldung

· Abgabenerlagscheine

· Auf Wunsch die ausgedruckten Kontoblätter

· Auf Wunsch Disketten mit den Daten der Buchhaltung

· Soll-Ist-Vergleich bei Planrechnung

· Alle Auswertungen können unsererseits auch per E-Mail übermittelt werden

Elektronische Übermittlung der UVA – FinanzOnline
Seit dem 1. 1. 2003 müssen alle Unternehmer, deren Vorjahresumsatz über EUR 100.000,00 war, wieder monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einreichen. 

Achtung: Unternehmer, die ausschließlich gem. § 6 Abs. 1 Z 7 bis 28 UStG 1994 steuerbefreite Umsätze tätigen, sind von der Verpflichtung zur Abgabe einer UVA befreit, sofern sich für diesen Voranmeldungszeitraum weder eine Vorauszahlung noch ein Überschuss ergibt. 

Für die elektronische Übertragungsmöglichkeit der UVAs steht das FinanzOnline-System zur Verfügung  (https://finanzonline.bmf.gv.at).

FinanzOnline für Unternehmer

An FINANZOnline können alle Einzelunternehmen, Personenvereinigungen und juristischen Personen teilnehmen. 

Bevor in das Verfahren selbst eingestiegen wird, muss man sich einmalig beim Finanzamt anmelden. 

Der jeweilige Einzelunternehmer oder der gesellschaftsrechtliche Vertreter (zB Vorstand, Geschäftsführer) muss dabei folgende Unterlagen vorlegen: 

· vollständig ausgefülltes Antragsformular (http://www.bmf.gv.at/service/formulare/fon), 

· amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis).

· Nachweis der gesellschaftsrechtlichen Vertretungsbefugnis (zB Firmenbuchauszug, Gesellschaftsvertrag, Statuten), 

Nach erfolgter Anmeldung erhält man folgende drei Zugangskennungen: 

· Teilnehmeridentifikation (TID), 

· Benutzeridentifikation (BENID), 

· persönliche Identifikationsnummer (PIN). 

Folgende Funktionen stehen den Benutzer von FinanzOnline zur Verfügung.

· Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung (U30), 

· Änderung von unternehmensbezogenen Grunddaten (z. B. Adresse, Bankverbindung). 

· Abfrage des Steuerkontos, 

· Anträge zum Steuerkonto (z. B. Rückzahlungsantrag), 

· Bestätigung der Gültigkeit einer UID-Nr. 

· Benutzerverwaltung (Anlage mehrerer Benutzer und Zuordnung bestimmter Funktionalitäten). 

Verrechnung des Zeitaufwandes

Sie bezahlen nur, was für Ihre Buchhaltung an Zeit aufgewendet wird und einen Anteil für den EDV-Einsatz. 

Daher gilt:
je übersichtlicher und geordnet Ihre Unterlagen sind, desto weniger Zeit 



benötigen wir.

Sie können in jeder Phase mitarbeiten, z.B. Ablage vorbereiten, Numerieren der Belege, Vorkontieren der Belege, Ablage der Kontoblätter. Wir sind aber gerne bereit, die Belege unsortiert zu übernehmen und vollständig verbucht und geordnet zurückzugeben.

Der EDV-Einsatz wird mit einem Betrag pro Buchungszeile verrechnet (siehe Preisblatt des jeweiligen Jahres). Dieser beinhaltet auch die laufende Wartung und die Anpassungen an die neueste Rechtslage, ferner die gesetzlich erforderliche Speicherung der Daten.

Warum ist die Buchhaltung für mein Unternehmen so wichtig?

Grundsätzlich: Die Bundesabgabenordnung und das UStG verpflichten uns zur Führung von Büchern. Aber viel wichtiger ist, daß Sie damit den Überblick über die laufende Geschäftsgebarung Ihres Unternehmens bewahren und rechtzeitig Maßnahmen setzen können, wenn Abweichungen von Ihren Plänen, Budgets, etc. bestehen, wenn es neue Aufgaben  oder Probleme gibt.

Sie können agieren, allenfalls reagieren – und das zur rechten Zeit. Nicht um Jahre zu spät.

**********

Fordern Sie bitte unsere allgemeinen Klienteninformationen zur Buchhaltung und Umsatzsteuer, sowie die für Sie vorbereiteten Formblätter und Bücher an.

�
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Tabelle1

		Trifft zu		Abgaben						Abkürzung		Fälligkeit		Fälligkeit

				Umsatzsteuer monatlich						U		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Umsatzsteuer vierteljährlich						U		am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

				Lohnsteuer						L		am 15. des Folgemonats

				Dienstgeberbeitrag						DB		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag						DZ		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Kommunalsteuer						KommSt		am 15. des Folgemonats

				Straßenbenützungsabgabe						SA		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Kraftfahrzeugsteuer vierteljährlich						KR		am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

				Normverbrauchsabgabe						N		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Werbeabgabe						WA		am 15. des zweitfolgenden Monats

				Kammerumlage vierteljährlich						KU		am 15. des auf das VJ zweitfolgenden Monats

				Gebietskrankenkasse								am 15. des Folgemonats

				USt Sonder VZ bei monatl. UVA						US		am 15. Dezember

				USt Sonder VZ bei viertelj.  UVA						US		am 15. November

				Einkommensteuer-Vorauszahlung						E		am 15.2.,15.5.,15.8.,15.11.

				Körperschaftsteuer-Vorauszahlung						K		am 15.2.,15.5.,15.8.,15.11.






